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Kapitel A.   
Globalisierung und  
internationale Zusammenarbeit

Das beginnende 21. Jahrhundert ist einerseits geprägt von einer zunehmenden in-
ternationalen Verflechtung der Zivilgesellschaften, andererseits scheint der Pro-
zeß der Internationalisierung der öffentlichen Gewalt im Angesicht wirtschaftli-
cher Unsicherheiten in eine Krise gekommen zu sein.

In der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und noch einmal verstärkt 
nach dem Ende des Kalten Krieges erlebte die Welt eine Phase stetig enger wer-
dender Verflechtungen zunächst der entwickelten westlichen Welt, dann auch in 
wachsendem Maße unter Einbeziehung von Schwellen- und Entwicklungslän-
dern, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schließlich auch unter Beteiligung 
des ehemaligen Ostblocks. In vielen Fällen ist der Ausgangspunkt hierfür im 
Drang der Menschen zu sehen, die heutzutage zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten zum internationalen Austausch von Waren und Kapital zu nutzen. Von 
den Staaten der westlichen Welt wurde dieser Drang nach Kräften unterstützt und 
unter dem Schlagwort der Liberalisierung des Welthandels zur eigenen Agenda 
gemacht.1 Dies beinhaltet, obwohl die Liberalisierung dem Gedanken der Dere-
gulierung näher steht, auch einen Bedarf an internationalen Regeln für diese zivil-
gesellschaftlichen Verflechtungen.

Gleichzeitig wurden auch negative Auswirkungen des Fortschritts, der immer 
auch den Verbrauch natürlicher Ressourcen voraussetzte, deutlich. Dabei wurde 
auch zunehmend erkannt, daß die dadurch bedingte Verschlechterung der Um-
welt nicht nur lokal begrenzt auftrat, sondern vielmehr ohne jegliche Rücksicht 
auf Staatsgrenzen ein globales Problem darstellt, auf das auch eine globale Ant-
wort gefunden werden muß.2 

1   Von besonderer Bedeutung hierfür war das GATT, das durch den Abbau von Handelshemm-
nissen eine weitgehende Liberalisierung des Welthandels bewirkt hat, vgl. Neugärtner in: Hilf/
Oeter, WTO-Recht, § 3, Rn. 2.

2   Beyerlin, Umweltvölkerrecht, Rn. 5.
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I.	 Globalisierung und 					   
	 Internationalisierung

1.	 Globalisierung

Unter dem Begriff der „Globalisierung“ werden eine Vielzahl von Phänomenen 
zusammengefaßt, die nicht immer unmittelbar miteinander zu tun haben.3 All-
gemein wird damit die Entwicklung von sehr stark an den nationalen Grenzen 
orientierten Zivilgesellschaften hin zu einer immer mehr diese Grenzen überwin-
denden Gesellschaft verstanden.4 In einem umfassenderen Maße wurde dies erst 
durch den Fortschritt der Kommunikationstechnologien gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts möglich.5 Diese Möglichkeiten wurden, auch gefördert von den herr-
schenden politischen Ansichten hin zu mehr Liberalisierung des Welthandels,6 
rasch und in besonders starkem Maße von privaten Unternehmen genutzt, die 
sich zunehmend international zusammenschlossen und zu sogenannten global 
playern wurden.7 Neben dieser wirtschaftlichen Globalisierung lassen sich weitere 
Aspekte unter diesem Schlagwort zusammenfassen, wie die zunehmende Sensi-
bilität für globale Umweltprobleme, wie zunächst die Zerstörung der Ozonschicht 
und aktueller der Klimawandel.8

In jedem Fall ist den unterschiedlichen Aspekten der Globalisierung eine Ent-
grenzung und damit eine weltweite Verflechtung vieler Sektoren gemeinsam.9 
Die vormals durch die Staatsgrenzen getrennten nationalen Gesellschaften tre-

3   Eine Zusammenstellung verschiedener Definitionen bietet Hingst, Auswirkungen der Glo-
balisierung, S. 70 ff.

4   Vgl. etwa Habermas, Die postnationale Konstellation, S. 101 ff.; Tomuschat, Schwarze (Hrsg.), 
Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts I, 21, 21 f.

5   Habermas, Die postnationale Konstellation, S. 101 f.; Hobe, AVR, Bd. 37, (1999), 253, 254; 
Hingst, Auswirkungen der Globalisierung, S. 20 f.; Müller-Franken, AöR, Bd. 134, (2009), 542, 
544 f.

6   Emmerich-Fritsche, Weltrecht, S. 66; Tomuschat, Schwarze (Hrsg.), Globalisierung und Ent-
staatlichung des Rechts I, 21, 25 f.

7   Hobe, AVR, Bd. 37, (1999), 253, 254; Hingst, Auswirkungen der Globalisierung, S. 21 ff.

8   Habermas, Die postnationale Konstellation, S. 105 f.; Hingst, Auswirkungen der Globalisie-
rung, S. 26 f.

9   Vgl. Hobe, AVR, Bd. 37, (1999), 253, 256; Hatje, Schwarze (Hrsg.), Globalisierung und Ent-
staatlichung des Rechts I, 105, 105.
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ten immer mehr und immer schneller miteinander in Verbindung. Die Grenzen 
werden durchlässiger.10 Die Möglichkeiten des einzelnen Staates, regelnd einzu-
greifen werden damit auch geringer.11 Zwar kann er grundsätzlich seine Gren-
zen schließen,12 würde sich damit aber in einer ansonsten weltweit agierenden 
Wirtschaft erhebliche Wettbewerbsnachteile einhandeln. Die Möglichkeiten des 
Staates regulierend einzugreifen, bestehen de facto nur insoweit fort, als er in Ko-
operation mit den übrigen Staaten Regelungsstrategien entwirft und umsetzt.13 

2.	 Internationalisierung

Von der Globalisierung ist die Internationalisierung zu unterscheiden.14 Während 
erstere als Ausgangspunkt die Auflösung oder Durchdringung der nationalen 
Grenzen durch die Zivilgesellschaft oder, wie bei Umweltproblemen, anderer tat-
sächlicher Erscheinungen meint, geht letztere von einer bewußten Entscheidung 
des Staates aus, bestimmte Aufgaben gemeinsam mit anderen wahrzunehmen.15 
Freilich besteht dabei oft ein Zusammenhang dergestalt, daß Internationalisie-
rung eine Antwort auf Globalisierung sein kann. Dies ist jedoch nicht zwingend, 
und Internationalisierung kann auch Gründe haben, die sich nicht als Globali-
sierungsphänomene fassen lassen. In der Regel liegt aber der Internationalisie-
rung einer Staatsaufgabe die Erkenntnis der beteiligten Staaten zugrunde, eine 
bestimmte Aufgabe alleine nicht lösen zu können.16

Historisch frühe Beispiele für eine Internationalisierung, die mit Globalisie-
rungseffekten nicht in Verbindung stehen, sind etwa die Flußkommissionen, die 
man für Rhein und Donau errichtet hatte, um den dortigen Flußverkehr interna-

10   Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 20: „Bedeutungsverlust staatlicher 
Grenzen“.

11   Habermas, Die postnationale Konstellation, S. 107, spricht von der „‚Entmächtigung‘ des 
Nationalstaates“.

12   Dies gilt vorbehaltlich völkerrechtlicher Verpflichtungen; es sei denn der Staat nimmt den 
Bruch des Völkerrechts in Kauf.

13   Zurückhaltend Habermas, Die postnationale Konstellation, S. 108 f., der in der internationa-
len Kooperation nur eine teilweise Kompensation erblickt.

14   Emmerich-Fritsche, Weltrecht, S. 62.

15   Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 17 f.; Emmerich-Fritsche, Weltrecht, 
S. 61.

16   Hobe, AVR, Bd. 37, (1999), 253, 279; Hingst, Auswirkungen der Globalisierung, S. 106 f.
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tional zu verwalten.17 Im 19. Jahrhundert wurden daneben eine Reihe von Vorläu-
fern internationaler Organisationen heutigen Typs gegründet, die mit bestimmten 
Aufgaben betraut wurden.18 Eine besondere Rolle spielte auch immer die Hohe 
See, deren Staatsfreiheit schon sehr früh zu einem Grundsatz des Völkerrechts 
wurde.19 Die dennoch entwickelten Regeln der Seefahrt sind ebenso Ergebnis ei-
ner Internationalisierung.

Heute sind es nicht mehr nur die wenigen Kontaktpunkte zwischen den Staa-
ten oder internationale Räume, wie wichtige Wasserstraßen und die Meere, die 
international geregelt werden müssen. Sondern es müssen heute in der immer 
stärker vernetzten Welt auch Sachverhalte international geregelt werden, die auf-
grund des globalen Austausches von Waren, Kapital und – eingeschränkt – auch 
Menschen sinnvoll von einem Staat allein nicht mehr geregelt werden können. 
Daneben stellen sich heute verstärkt Herausforderungen, die wegen der globa-
len Auswirkungen der Handlungen der Staaten, etwa auf die Umwelt, nur von der 
Staatengemeinschaft zusammen gelöst werden können.20 

II.	 Zunehmende Bedeutung und 			 
	 Herausforderungen der internationalen 		
	 Zusammenarbeit

Die stetig zunehmenden internationalen Sachverhalte und die wachsende interna-
tionale Mobilität zwingen ebenfalls zu zunehmenden internationalen Antworten 
auf diese Herausforderungen. Dies hat zur Folge, daß sich die Handlungsoptio-
nen für einen einzelnen Staat zunächst reduzieren, da er darauf angewiesen ist, 

17   S. Ziegler, Völkerrechtsgeschichte, S. 182.

18   Genannt sei hier etwa der Internationale Telegraphenverein, gegründet 1865 zur Regelung 
des internationalen Funk- und Telegraphenwesens, oder der Weltpostverein, gegründet 1874 
zur Regelung des grenzüberschreitenden Postverkehrs. Zur Geschichte der internationalen Or-
ganisationen allgemein s. Seidl-Hohenveldern/Loibl, Internationale Organisationen, Rn. 0207 ff.; 
weitere Beispiele bei Ziegler, Völkerrechtsgeschichte, S. 182.

19   Ziegler, Völkerrechtsgeschichte, S. 136, 179; Proelß in: Vitzthum/Proelß, Völkerrecht, 5. Ab-
schnitt, Rn. 62.

20   Vgl. Ladeur, Möllers/Voßkuhle/Walter (Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht, 375, 
385 ff.
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mit anderen zusammen eine einheitliche Antwort zu finden.21 Gleichzeitig blei-
ben jedoch die Anforderungen, die an die Entscheidungen eines Staates aus seiner 
Verfassung gestellt werden, grundsätzlich bestehen. Insbesondere stellen Demo-
kratie- und Rechtsstaatsprinzip ihre Anforderungen an das staatliche Handeln.22 
Zwar kann, der internationalen Zusammenarbeit willen, im internationalen Kon-
text eine Zurücknahme der hohen Standards, die im rein nationalen Kontext gel-
ten, zulässig sein, damit der Staat überhaupt kooperationsfähig ist.23 Gerade in 
dem Spannungsverhältnis zwischen den Notwendigkeiten der internationalen Zu-
sammenarbeit und den verfassungsrechtlichen Prinzipien besteht jedoch die gro-
ße Herausforderung an die Gestaltung der Kooperationsbeziehungen. Einerseits 
ist in einem auf der Demokratie gegründeten Staatswesen sicherzustellen, daß 
ein Mindestmaß an demokratischer Legitimation jeder Entscheidung zugrunde 
liegt, doch kann dies andererseits nicht für jede Detailfrage uneingeschränkt gel-
ten, will man nicht die Funktionsfähigkeit einer Zusammenarbeit beeinträchti-
gen.24 Im internationalen Kontext gewinnt das Rechtsstaatsprinzip an Bedeutung. 
Einzig das Recht vermag im internationalen Umfeld Bindungen zu erzeugen, die 
die elementaren Rechte der Beteiligten und Betroffenen schützen können. Damit 
diese Rechtsbindung effektiv bleibt, sind insbesondere Möglichkeiten der effek-
tiven Kontrolle erforderlich.25 Es ist die besondere Aufgabe der Beteiligten, die 
Rechtsstaatlichkeit in den Kooperationsmechanismen zu sichern.26 Dieser Aufga-
be müssen sie sich nicht erst beim Auftreten von Konflikten, sondern bereits bei 
der Gestaltung der zugrundeliegenden Abkommen stellen.

21   Tomuschat, Schwarze (Hrsg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts I, 21, 46 f.

22   Vgl. Tomuschat, Schwarze (Hrsg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts I, 21, 47 ff.

23   Vgl. zur deutschen Verfassungslage Hobe, Der offene Verfassungsstaat, S. 153 f..

24   Tomuschat, Schwarze (Hrsg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts I, 21, 47 f.

25   Tomuschat, Schwarze (Hrsg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts I, 21, 49 f.

26   Hobe, AVR, Bd. 37, (1999), 253, 273.
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